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Die in Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 genannte schriftliche Erklärung enthält  
folgende Angaben: 
 
1. Identität und Anschrift des Unternehmers, der die Konformitätserklärung ausstellt:  
  
 Saarpor Klaus Eckhardt GmbH Neunkirchen Kunststoffe KG,  
 Krummeg 3-7, 66539 Neunkirchen 
 
2. Identität und Anschrift des Unternehmers, der die Materialien oder Gegenstände aus  

Kunststoff oder Produkte aus Zwischenstufen ihrer Herstellung oder die Stoffe herstellt  
oder einführt, die zur Herstellung dieser Materialien und Gegenstände bestimmt sind: 

 
 Saarpor Klaus Eckhardt GmbH Neunkirchen Kunststoffe KG,  
 Krummeg 3-7, 66539 Neunkirchen 
 
3. Identität der Materialien, Gegenstände, Produkte aus Zwischenstufen der Herstellung oder 
  der Stoffe, die zur Herstellung dieser Materialien und Gegenstände bestimmt sind: 
 

Thermobox mit Deckel grau (Maße 54,5 x 35 x 18 cm) aus Neopor   
Thermobox mit Deckel grau (Maße 54,5 x 35 x 30 cm) aus Neopor   
 

4. Datum der Erklärung:  
 
07.04.2015 
 

5. Bestätigung, dass die Materialien oder Gegenstände aus Kunststoff, die Produkte aus  
Zwischenstufen der Herstellung oder die Stoffe den entsprechenden Anforderungen der 
vorliegenden Verordnung und der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 in der zum Zeitpunkt der 
Erstellung der Konformitätserklärung geltenden Fassungen entsprechen: 
 
Hiermit bestätigen wir, dass die oben aufgeführten Artikel den Maßgaben der Verordnung 
(EU) Nr. 10/2011 & der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 in der zum Zeitpunkt der Erstellung 
der Konformitätserklärung geltenden Fassungen entsprechen. 

 
6. Ausreichende Informationen zu den verwendeten Stoffen oder deren Abbauprodukten, für 

welche die Anhänge I und II der vorliegenden Verordnung Beschränkungen und/oder 
Spezifikationen enthalten, damit auch die nachgelagerten Unternehmer die Einhaltung 
dieser Beschränkungen sicherstellen können: 
 
 In dem Artikel sind keine Stoffe enthalten, für die zulässige Restmonomer-Gehalte  
(„QM- Werte“) existieren. 
 
 In dem Artikel sind Stoffe enthalten, für die spezifische Migrationsgrenzwerte („SML-Werte“) 
existieren: 

Substanz CAS-Nr. SML 
Graphit 7782-42-5 SML = 60 mg/kg 
Zinksulfat 7733-02-0 SML = 25 mg/kg 

 
  




